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4. Nachtrag 
zur Satzung der Gemeinde Sieverstedt 

über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 
(Entschädigungssatzung) 

 
 

  
Aufgrund der §§ 4 i. V. m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der Lan-
desverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), der Ent-
schädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richtlinien über die 
Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtwehren (Entsch-
Richt-fF), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemein-
devertretung vom 04.12.2019 folgender 4. Nachtrag zur Entschädigungssatzung erlassen: 

 

I. 
 

§ 4 Absatz 1 und Absatz 2 werden geändert und erhalten folgenden Wortlaut: 
 

§ 4 
Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der 

Gemeindevertretung, der Ausschüsse, denen sie angehören, der Fraktionen für jeweils 
eine Sitzung zur Vorbereitung der Gemeindevertretersitzung und für die Teilnahme an 
sonstigen in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten für 
die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. 

 
(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten für 

die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind und an Sitzungen 
der Fraktionen und Teilfraktionen und für eine sonstige Tätigkeit für die Gemeinde ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschuss-
mitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall.  

 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese 4. Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
 
 
Sieverstedt, den 6. Dezember 2019 
 
 
GEMEINDE  SIEVERSTEDT 
DER  BÜRGERMEISTER 
 
 
gez. 
Finn Petersen 


